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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 14.03.2019 

 

Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 
20.02.2019, Az.: 35.2.11-07-12/19, die 17. Änderung 
des Flächennutzungsplans – Südlich Patternhof – mit 
folgendem Wortlaut genehmigt: 
 

GENEHMIGUNG 

 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) genehmi-
ge ich die vom Rat der Stadt Eschweiler am 
31.10.2018 beschlossene 
 

17. Änderung des Flächennutzungsplans 
– Südlich Pattenhof – 

 

Im Auftrag 
gez. Michallik 
 
Das ca. 2,3 ha große Plangebiet liegt östlich des 
Stadtzentrums, südlich der Realschule. Die Abgren-
zung ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt 

 

Die 17. Änderung des Flächennutzungsplans – Süd-
lich Patternhof – wird mit dieser Bekanntmachung 
wirksam. Sie liegt mit Begründung und zusammenfas-
sender Erklärung auf Dauer bei der Abteilung für 
Planung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler, 
52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 
447, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-

achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der 17. Änderung des Flächennutzungs-
plans – Südlich Patternhof – schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Flächennutzungsplanänderung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines 
Jahres seit Verkündung dieser Flächennutzungsplanän-
derung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Eschweiler vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
Eschweiler, den 14.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
12 

 
Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Mbonzo Makabe, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 
7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), in der derzeit 
gültigen Fassung, zu Aktenzeichen 512.2/UVK/13344, 

kann durch den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Jugendamt -
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer 235, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 

montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 

eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, 11.03.2019 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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